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Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg hat in der Gemeinderatssitzung  
vom 28.04.2026 nachfolgende Beschlüsse gefasst: 
 
 
 Beschluss Nr. 19/2026 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg billigt den Entwurf der Ergänzungssatzung für einen 
Bereich an der Langenberger Straße Teilflurstück 29/6 Gemarkung Meinsdorf einschließlich 
Begründung in der Fassung vom April 2026 nach § 3 Abs. 2 BauGB und beschließt die Beteiligung 
der Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung der Satzung im Internet sowie in Form einer 
öffentlichen Auslegung durchzuführen.  
 
Die Veröffentlichung des Satzungsentwurfs ist ortsüblich nach § 3 Abs. 2 Satz 2 bekannt zu 
machen. 
 
Die Veröffentlichung im Internet und die öffentliche Auslegung erfolgen in der Zeit vom 
18.05.2026 bis 26.06.2026. Während dieses Zeitraums können Stellungnahmen, Anregungen 
und Bedenken von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der 
Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden durchgeführt. 
 
 
 Beschluss Nr. 20/2026 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Callenberg billigt den Entwurf der Ergänzungssatzung für einen 
Bereich an der Langenberger Straße Teilflurstück 147 Gemarkung Meinsdorf einschließlich 
Begründung in der Fassung vom April 2026 nach § 3 Abs. 2 BauGB und beschließt die Beteiligung 
der Öffentlichkeit durch die Veröffentlichung der Satzung im Internet sowie in Form einer 
öffentlichen Auslegung durchzuführen.  
 
Die Veröffentlichung des Satzungsentwurfs ist ortsüblich nach § 3 Abs. 2 Satz 2 bekannt zu 
machen. 
 
Die Veröffentlichung im Internet und die öffentliche Auslegung erfolgen in der Zeit vom 
18.05.2026 bis 26.06.2026. Während dieses Zeitraums können Stellungnahmen, Anregungen 
und Bedenken von jedermann schriftlich oder zur Niederschrift vorgebracht werden. 
 
Parallel zur Öffentlichkeitsbeteiligung wird gemäß § 4 Abs. 2 BauGB die Beteiligung der 
Behörden, sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden durchgeführt. 
 
 


